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Sehr geehrte Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung,

allem voran wünsche ich Ihnen persönlich, Ihren Familien sowie Ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ein gutes und erfolgreiches Jahr 2019.

Auch in 2019 wird Sie Ihre Feuerwehr nicht nur bei der Erfüllung Ihrer Pflichtaufgabe
- der Gewährleistung des Brandschutzes - unterstützen, sondern sicher auch bei den
gesellschaftlichen Aufgaben und Anlässen in Ihrer Kommune.

Wir als Landesfeuerwehrverband möchten dies auch auf der Ebene Ihres
Spitzenverbandes tun. An vielen Stellen der geplanten Änderung des Brand- und
Katastrophenschutzgesetzes haben wir das bereits in den gemeinsamen Arbeitsgruppen
getan, die dazu im Vorfeld der jetzigen Gesetzesänderung tätig waren - hier möchte ich
als Beispiel nur die Umstellung von Kostenersatz auf Gebühren und den Bereich der
Stützpunktfeuerwehren anführen, «t &

f jf

Wie dem Städte- und Gemeindebund ist auch für uns die jetzige Gesetzesänderung nur
der Beginn eines Strukturwandels im Brand- und Katastrophenschutz. Wir möchten auch
zukünftig eng mit Ihrem Spitzenverband, Ihrer Kommune zusammenarbeiten, sind doch
viele - wenn auch nicht alle - Veränderungsbedarfe von einem gemeinsamen Interesse.

In diesem Zusammenhang gestatten Sie mir Ihnen das Antwortschreiben des LFV auf das
Rundschreiben 160/2018 beizulegen. Bei der Abfrage Anlage l des Rundschreibens sollte
aus unserer Sicht vor dem Wort Priorität das Wort gegenwärtig stehen. Wir wissen sehr
wohl um die finanziellen Zwänge und wollen deshalb eine Beteiligung des Landes. Soviel
an dieser Stelle zu dem mittelfristigen Vorhaben einer neuen Uniform für die
Brandenburger Feuerwehren. Gerne sind wir bereit, Ihnen im direkten Gespräch unsere
Beweggründe und Vorstellungen diesbezüglich zu erläutern.

Als Verband waren wir nicht nur in den bereits genannten Arbeitsgruppen tätig. Die
Deutschrandweit einmalige HinterbHebenenregelung, die Erhöhung der Fördermittel für
Gerätehäuser im KIP, die Förderung der Stützpunktfeuerwehren ist sicher nicht alleiniger
Verdienst unseres Verbandes, aber in diesem Umfang ohne den Verband schwer
vorstellbar.
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Auch im Bereich der Landesjugendfeuerwehr als Bestandteil unseres Verbandes haben
einiges auch für Ihre Jugendfeuerwehr erreichen können. Die Brandschutzerziehung und
-aufklärung, gerade für die Kinder aber auch zunehmend für Senioren ist ein weiteres
Aufgabengebiet, bei dem wir Sie gern unterstützen.

Ein kleiner Leitfaden für den „Brandschutz in Tageseinrichtungen für Kinder" dazu,
welcher durch unseren Fachausschuss „Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz"
erarbeitet wurde. Kindertagesstätten erfordern auf Grund der fehlenden, bzw.
eingeschränkten Selbstrettungsfähigkeit der Kinder eine gesonderte Betrachtungsweise
im Brandschutznachweis. Während für Schulen Anforderungen in Bezug auf den
Brandschutz in einer Richtlinie definiert sind, ist dies für Kindertageseinrichtungen nicht
der Fall. Von daher möchten wir Ihnen diesen zur Unterstützung Ihrer zuständigen
Mitarbeiter bei der brandschutztechnischen Beurteilung im Rahmen von Stellungnahmen
sowie bei der Durchführung von Brandverhütungsschauen überreichen. Sie finden ihn
auch auf unserer Internetseite.

In der Hoffnung auf ein etwas ruhigeres Jahr als 2018, insbesondere auch für Ihre
Feuerwehren und auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit verbleibe ich
mit kameradschaftlichen Grüßen und einem „Gut Wehr!"

Werner-Siegwa
Präsident
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Ihr Rundschreiben 160
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Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass wir als Interessenvertreter der
Feuerwehren Sie und Ihre Mitglieder unterstützen wollen. Es gibt keine Einrichtung der
Kommunen, welche durch ändere Verwaltungsebenen (Landkreise, Bundesländer und
Bund) so in die Erfüllung von Aufgaben zur Daseinsvorsorge eingebunden wird wie die
Feuerwehren, und insbesondere die Freiwilligen Feuerwehren. Gerade deshalb sehen wir
insbesondere das Land Brandenburg in der Pflicht, sich an der Erstausstattung finanziell
zu beteiligen. Diese Beteiligung und die von uns vorgeschlagene anschließende zentrale
Beschaffungsmöglichkeit über den Zentraidienst der Polizei, Wird die örtlichen
Aufgabenträger entlasten an Investitionen und Aufwand.
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